
Zurückstellung von Kindern,  
die vor dem Korridorzeitraum geboren sind 

 
Daher sollen beim Prüfen einer Zurückstellung durch den 
Schulleiter folgende Punkte ausnahmslos eingehalten werden: 
1. Schriftlicher Antrag der Eltern mit Begründung (formlos) 
2. Schriftliche Stellungnahme des Kindergartens zur  
    Schulfähigkeit ohne Aussage zur Wahl des Förderortes  
3. Attest des Kinderarztes (nicht Allgemeinarztes) oder des   
   Gesundheitsamtes zur Schulfähigkeit 
4. Persönliche Vorstellung des Kindes in der Schule bei der  
    Schuleinschreibung 
 

Erziehungsberechtigte reichen bitte diese Schreiben (1.-3.) an 
der Grundschule Oettingen bis spätestens 28. Februar 2025 ein.  
 
 

Falls Sie eine Zurückstellung in Erwägung ziehen, bitten wir 
Sie, uns dies bereits bis spätestens 31.01.2025 per E-Mail 
mitzuteilen, damit wir besser planen können. 
Nach dem 31.01.2025 erhalten Sie von uns dann in Folge einen 
Termin, an dem Sie mit Ihrem Kind zur persönlichen Vorstellung 
kommen. Halten Sie sich hierfür die beiden Einschulungstage 
(Montag, 24.03.25, und Dienstag, 25.03.2025) frei. Da es auch sein 
kann, dass Ihr Termin an diesen Tagen nicht gesetzt werden kann, 
bitten wir Sie, dass Sie sich zusätzlich Mittwoch, den 26.03.2025, 
freihalten.  
 
 
  
 


